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 Gemeinderat 

- öffentlich am 14.03.2012  

  

 Tagesordnungspunkt: 6 

Sitzungsvorlage 046/12 

Bürgerservice 

Bettina Steurer 

Erfasst am: 02.03.2012   

 

 

 

Erlass einer Allgemeinverfügung über verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2012 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Stadtverwaltung wird ermächtigt die beiliegende Allgemeinverfügung zu den 

verkaufsoffenen Sonntagen 2012 zu erlassen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 1 
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1. Sachlage  

 

Die Verwaltung beabsichtigt an den folgenden Terminen einen verkaufsoffenen 

Sonntag durchzuführen: 

 

- 13. Mai 2012 anlässlich des Muttertages 

- 9. September 2012 anlässlich des Bähnlesfestes 

- 28. Oktober anlässlich der Autoschau 

 

Nach dem Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg dürfen die Ge-

schäfte jährlich an drei Sonn- und Feiertagen geöffnet werden. Die Adventssonn-

tage, die Feiertage im Dezember sowie der Oster- und Pfingstsonntag dürfen nicht 

als verkaufsoffene Sonntage freigegeben werden. Die Stadt Tettnang als zustän-

dige Stelle bestimmt diese Tage und setzt die Öffnungszeiten fest. Die Öffnungszei-

ten dürfen fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten und müssen 

spätestens um 18 Uhr enden. Zudem sollen die Öffnungszeiten außerhalb der Zeit 

des Gottesdienstes liegen. Die Stadt beabsichtigt den Geschäften an den oben 

genannten Terminen in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr zu ermöglichen, ihre Ver-

kaufsstellen zu öffnen.  

 

Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde werden vor Erlass einer 

solchen Allgemeinverfügung gehört. Wir haben den beiden Kirchen eine Frist bis 

zum 17. Februar 2012 eingeräumt. Die Kirchen haben in ihren Stellungnahmen kei-

ne Einwände erhoben. Die evangelische Kirche hat lediglich darum gebeten, 

dass am 13. Mai 2012 keine Veranstaltungen beim Schloss durchgeführt werden, 

da hier Konfirmationen stattfinden.  

Die Verwaltung ist der Ansicht, dass den verkaufsoffenen Sonntagen zugestimmt 

und die beiliegende Allgemeinverfügung so beschlossen werden kann, da die 

Öffnungszeiten außerhalb der Hauptgottesdienstzeiten liegen und die gesetzli-

chen Bestimmungen eingehalten werden. 
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